
F ri ed h ofs g e b ü h re n s atz u n g
der O rtsgemei nde N orken

vom I g. Juti aolg

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-pfalz (GemO) vom 31 .j.1gg4 (GVBI .S. 153), der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengeietzes (KAG) vom zo.bo.rgg's (cVBt. S. i75) in den
derzeit geltenden Fassungen sowie des § 34 der Friedhofssatzung vom 12.12.20i3 folgende batzung bescÄlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Ben utzu ngsgebühren

Für die Benutzung der Einrichtungen des Friedhofswesens und ihrer Anlagen werden folgende Benut-
zungsgebühren erhoben:

].

A.

B.

Reihengrabstätten

1. für Verstorbene bis zu 5 Jahren

2. fär Verstorbene über 5 Jahre

Urnenreihengrabstätten

je Grabstätte

Wiesengrabstätten

1 . Wiesengrabstätte für. Erd bestattu ng
2. Wiesenurnengrabstätte

Gemischte Grabstätten

Zusätzliche Beise2ung einer Asche in eine durch Erd- oder Urnenbestattung beleg-
te Reihengrabstätte

Grabstätte mit allgemeinen Gestaltu ngsvorschriften

Reihengrabstätte (Größe bis max. 4 m2) je m2

Aqsheb,en und Schließen d.er Grabstätten

Reiheng rabstätten für Erdbestattu ngen

1. frir Verstorbene bis zu 5 Jahren

2. flrr Verstorbene ttber 5 Jahre

Beisetzung einer Urne

Benutzung der Leichenhalle

1. fttr die Aufbewahrung einer Leiche oder Urne und die Reinigung der Friedhofs-
halle

2. für die ausschließliche Aufbewahrung einer Leiche oder Urne

3. für die Aufbewahrung Verstorbener, die auswärts beigesetzt werden,
pro angefangenem Tag

100,-- €

200,-- €

200,-- €

1.500,-- €
750,-- €

200,-- €

500,-- €

150,-- €

480,-- €

150,-- €

100,-- €

20,-- €

30,-- €

D.

E.

ll.

A.

B.

ilt.



V.

vt.

Einebnen der Gr?bstätte.n

Fllr das Einebnen der Grabstätten werden die entstehenden Kosten nach Arbeitsaufirand, Ma-
schineneinsatz und anfallenden Deponiekosten als Gebühren erhoben.

Ausgrabunqen und Umbettunqen

Ftlr das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen werden die entstehenden Kosten
(Ausgaben) als Gebühren erhoben.

Leichentransport

Jeglicher Leichentransport ist von den Angehörigen selbst auf gigene Kosten zu veranlassen.

Vll. Weitere lnanspru-chnah"me

Für die weitere lnanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen wird ein angemessenes Entgelt im
Einzelfall vereinbart.

VIl!. Sonderverträqe

Die Gebühren für die Beisetzung Verstorbener, die bei ihrem Tode ihren Wohnsitz nicht in der
Ortsgemeinde Norken hatten, werden im Einzelfall in einem Sondervertrag geregelt.

§2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind

1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz verantworlich sind, und der
Antragsteller,

2. bei Ausgrabungen, Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§3
Entstehung der Ansprliche und Fälligkeit

(1) Die GebÜhrenschuld entsteht mit der lnanspruchnahme der Leistungen nach der Friedhofssatzung,
bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung.

(2) Die Geb[lhren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

rnrr"§nfr"t"n

Diese satzung tritt am Tag nach ihrer öffenflichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 10.06.2009, gelndert durch Satzung vom 12.12.201g
außer Kraft.

ftä',",?5lln'n'i g. .luti zors

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin
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